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#ST# Beschluss der Bundesversammlung
über

Unteroffizierskurse für die Einführung des Sturmgewehrs

Die Bundesversammlung

der Schweizerischen Eidgenossenschaft ,

gestützt auf Artikel 123, Absatz l der Militärorganisation vom 12. April
19071),

nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 23. Oktober 1959,

beschliesst:

Art. l

Der Bundesrat wird ermächtigt, im Rahmen der Einführung des Sturm-
gewehrs in der Armee für Unteroffiziere des Auszuges zusätzlich zum Kader-
vorkurs einen Einführungskurs in der Dauer von höchstens 2 Tagen anzuordnen.

Art. 2

Dieser Beschluss tritt sofort in Kraft.

Der Bundesrat wird mit dem Vollzug beauftragt.

4678

!) BS5, 3; AS 1949, 1491
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